
 

 

  

 

Amtsblatt 
der Stadt Eschweiler 
 
Inhaltsverzeichnis 

Amtliche Bekanntmachungen 

38 8. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für den Rettungsdienst der 
Stadt Eschweiler 

39 Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe eines verkaufsof-
fenen Sonntags im Frühjahr 2018 

40 Bekanntmachung im Planfeststellungsverfahren nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) für den Neubau der Erdgasfernleitung ZEELINK 
mit dem Leitungsdurchmesser DN 1000 der ZEELINK GmbH & Co. KG 
von Lichtenbusch bis nach Hochneukirch hier: Erörterungstermin im 
Anhörungsverfahren 

41 Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG 
NRW) 

            

            

            

            

Hinweisbekanntmachungen 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Jahrgang 
Ausgabe Nr. 6 
19.04.2018 
 
 
 
Herausgabe, Vertrieb, Druck: 
Stadt Eschweiler, Der Bürgermeister, 102/ Zentrale 
Dienste u. Ratsbüro, Johannes-Rau-Platz 1,  
52249 Eschweiler, 
Tel.: 02403/710 
 
 
 
Bezugsmöglichkeiten:  
Stadt Eschweiler, Der Bürgermeister, 102/ Zentrale 
Dienste u. Ratsbüro, Johannes-Rau-Platz 1,  
52249 Eschweiler. 
 
 
 
Bezugsbedingungen:  
Das Amtsblatt kann per Mail bezogen werden bei 
der Stadt Eschweiler, 102/ Zentrale Dienste u. 
Ratsbüro, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler. 
Diesen kostenlosen Mail-Service können Sie über 
die städt. Homepage www.eschweiler.de beauftra-
gen. 
 
Einzelexemplare sind zudem kostenfrei erhältlich an 
der Information im Rathaus während der Dienststun-
den und bei allen Banken und Sparkassen.. 

 

http://www.eschweiler.de/


Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 34. Jahrgang, Ausgabe Nr. 6, vom 19.04.2018 Seite 2 

 
 

 

38 
   

8. Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler 

vom 16.04.2018 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) und 
i) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
14.7.1994 (GV NRW S. 666) und  §§ 14 und 15 des 
Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfall-
rettung und den Krankentransport durch Unterneh-
men (Rettungsgesetz NRW - RettG) vom 24. Novem-
ber 1992 (GV NW S. 458) i.V.m. §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 
712/SGV NRW 610) in den jeweils geltenden Fassun-
gen hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung 
am 11.04.2018 die nachfolgende 8. Änderung der 
Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt 
Eschweiler beschlossen: 
 
 
Artikel 1 Änderungen 

 
Die Gebührensatzung für den Rettungsdienst der 
Stadt Eschweiler vom 29.04.2008 in der Fassung der 
7. Änderungssatzung vom 16.03.2016 wird wie folgt 
geändert: 
 
In Ziffer 1. der Anlage zur Gebührensatzung für den 
Rettungsdienst der Stadt Eschweiler wird der Betrag 
295,00 € (Grundbetrag für die Benutzung des Ret-
tungswagens) durch den Betrag 303,00 € ersetzt. 
 
In Ziffer 2. der Anlage zur Gebührensatzung für den 
Rettungsdienst der Stadt Eschweiler wird der Betrag 
164,00 € (Grundbetrag für die Benutzung des Kran-
kentransportwagens) durch den Betrag 195,00 € er-
setzt. 
 
 
Artikel 2 In-Kraft-Treten 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.05.2018 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Ver-
kündung dieser Änderungssatzung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
 oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
 wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
 lich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
 vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
 der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
 Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
 worden, die den Mangel ergibt. 
 
Eschweiler, den 16.04.2018 
 
 
Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags 

im Frühjahr 2018 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-gesetz – LÖG 
NRW) vom 16.11.2006, GV.NRW  S. 516, SGV NRW 
113) in der jeweils gelten-den Fassung i.V. mit § 27 Ord-
nungsbehördengesetz (OBG) vom 13.05.1980 (GV NW S. 
528, SGV NRW 2060) in der jeweils geltenden Fassung 
wird für die Stadt Eschweiler gem. Beschluss des Rates 
vom 11.04.2018 verordnet: 
 

§ 1 Anlass 

  
Aus Anlass des Stadtfestes vom 27. bis 29.04.2018 dür-
fen am Sonntag, dem 29.04.2018, Verkaufsstellen in 
einem Bereich, der wie nachfolgend eingegrenzt ist, von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 
 

 im Westen durch die Rue de Wattrelos zwischen  
dem Abzweig Odilienstraße bis zur Bundesau-
tobahn-Auffahrt Eschweiler-West, 

 im Norden durch die Bundesautobahn A 4 zwi-
schen der Auffahrt Eschweiler-West und der ge-
dachten  Verlängerung der Wollenweberstraße in 
nördliche Richtung, 

 im Osten durch Bergrather Straße / Wollenweber  
straße sowie deren gedachte Verlängerung bis 
zur BAB 4  

 im Süden beginnend an der Kreuzung Rue de 
Wattrelos/Abzweig Odilienstraße über die Odi-
lenstraße – Röthgener Straße - Talstraße bis zur 
Bergrather Straße 

 
Der insofern umgrenzte Geltungsbereich ist auf der als 
Anlage beigefügten Karte 2 abgebildet; diese ist Bestand-
teil der ordnungsbehördlichen Verordnung. 
 

§ 2 Arbeitnehmerschutz 

 
Der besondere Schutz der Arbeitnehmer nach § 11 Ar-
beitszeitgesetz in Verbindung mit § 11 Abs. 2 und § 12 
Abs. 2 des Ladenöffnungsgesetzes ist zu beachten. 
 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können als 
Ordnungswidrigkeit nach § 13 Ladenöffnungsgesetz NRW 
geahndet werden. 
 

§ 4 In-Kraft-Treten 

 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Änderungssatzung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
 oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
 wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
 bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher  be-
 anstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber  der 
 Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
 Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  wor-
 den, die den Mangel ergibt. 
 
Eschweiler, den 13.04.2018 
 
Bürgermeister 
 
Anlage zur ordnungsbehördlichen Verordnung 
Lageplan verkaufsoffene Zone für Sonntag, den 
29.04.2018 
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Bekanntmachung im Planfeststellungsverfahren 
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für 
den Neubau der Erdgasfernleitung ZEELINK mit 
dem Leitungsdurchmesser DN 1000 der ZEELINK 
GmbH & Co. KG von Lichtenbusch (Stadt Aachen) 
bis nach Hochneukirch (Gemeinde Jüchen)               

hier: Erörterungstermin im Anhörungsverfahren 
 
Bezirksregierung Köln 
Az.: 25.3.4 – 3/17 
Köln, den 23.03.2018 
 
1. Im Planfeststellungsverfahren für den Neu-

bau der Erdgasfernleitung ZEELINK (DN 

1000) der ZEELINK GmbH & Co. KG von Lich-
tenbusch (Stadt Aachen) bis nach Hochneukirch 
(Gemeinde Jüchen) haben die Planunterlagen in 
der Zeit vom 18.09.2017 bis einschließlich 
17.10.2017 in den betroffenen Kommunen zu je-
dermanns Einsichtnahme ausgelegen. Mit 
Schreiben vom 03.02.2018 wurde zudem ein 
Deckblatt (Planänderung) unmittelbar an die 
hiervon Betroffenen versandt. Zur Erörterung der 
eingegangenen Stellungnahmen und Einwen-
dungen findet 

 
ab Mittwoch, den 02. Mai 2018 

9:30 Uhr 
in der Stadthalle Erkelenz 

Franziskanerplatz 11, 41812 Erkelenz 
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 der Erörterungstermin mit den Trägern öffent-
licher Belange, den privaten Einwenderinnen 
und Einwendern und den vom Vorhaben Be-
troffenen statt. 

 
 Der Erörterungstermin beginnt am Mittwoch, 

den 02.05.2018 um 9:30 Uhr.  
 Sollte der Erörterungstermin am ersten Tag 

nicht beendet werden können, wird er am 
Folgetag (Donnerstag, 03.05.2018) fortge-
setzt. Insgesamt besteht die Möglichkeit in 
der Stadthalle Erkelenz bis einschließlich 
Dienstag, den 08.05.2018 zu erörtern. Die 
Erörterung würde an den anderen Tagen 
ebenfalls um 9:30 Uhr beginnen. Das Ende 
der Erörterung ist an allen Tagen für ca. 18 
Uhr vorgesehen. Der Ablauf des Erörterungs-
termins richtet sich nach der Tagesordnung. 
Diese wird ca. eine Woche vor dem Erörte-
rungstermin auf der Internetseite der Bezirks-
regierung Köln veröffentlicht. Die Verhand-
lungsleitung wird den Erörterungstermin für 
beendet erklären, sobald bei den Anwesen-
den kein Erörterungsbedarf mehr besteht. 

 
2. Im Termin werden nur die erhobenen Ein-

wendungen und Stellungnahmen erörtert. Die 
Teilnahme am Termin ist jedoch jedem, des-
sen Belange durch das Bauvorhaben berührt 
werden, freigestellt. Die Vertretung durch ei-
nen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat 
seine Bevollmächtigung durch eine schriftli-
che Vollmacht nachzuweisen und diese zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Aus-
bleiben eines Bevollmächtigten auch ohne 
ihn verhandelt werden kann und dass das 
Anhörungsverfahren mit Schluss der Ver-
handlung beendet ist. 

 
3. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin 

oder durch Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet. 

 
4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 
Im Auftrag 
gez. Rudolph 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Ciprian Craivan, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung 
gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unter-
halts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter 
durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen 
(Unterhaltsvorschussgesetz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. 
I S. 1446), in der derzeit gültigen Fassung, zu Akten-
zeichen 512.2/UVK/13137, kann durch den Unter-
haltspflichtigen beim Bürgermeister der Stadt E-
schweiler, Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, 

Zimmer 333, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags               
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 11.04.2018 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


